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1. ÄNDERUNG

gemäß Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90 vom 18.12.1990

1. AUFSTELLUNG

Die Verbandsversammlung hat am 15.01.2007 gemäß § 2 Abs. 1

BauGB die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Am Koblenzer

Tor“ beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 02.08.2007 öffentlich

bekannt gemacht.

55483 Lautzenhausen, den

ZWECKVERBAND FLUGHAFEN HAHN

2. BETEILIGUNGSVERFAHREN

a) Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Am Koblenzer

Tor“ wurde am 15.01.2007 von der Verbandsversammlung gebilligt.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

erfolgte nach Bekanntmachung vom 02.08.2007 durch öffentliche

Auslegung der Planunterlagen in der Zeit vom 10.08.2007 bis

einschließlich 10.09.2007 .

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom

26.07.2007 .

Die Würdigung der hierbei eingegangenen Stellungnahmen gemäß

§ 1 Abs. 7 BauGB erfolgte mit Beschluss der Verbandsversammlung

vom 16.10.2007. Mit Beschluss der Verbandsversammlung vom

21.02.2008 wurden weitere Änderungen festgelegt.

b) Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte

nach Bekanntmachung vom 28.02.2008 durch öffentliche Auslegung

der Planunterlagen in der Zeit vom 07.03.2008 bis einschließlich

07.04.2008 .

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom

03.03.2008 .

Die Würdigung der hierbei eingegangenen Stellungnahmen gemäß

§ 1 Abs. 7 BauGB erfolgte mit Beschluss der Verbandsversammlung

vom 26.03.2009 .

c) Mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 06.11.2009 wurden

Änderungen am Entwurf der Planung festgelegt.

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Rahmen

einer erneuten Offenlage nach

§ 4a Abs. 3 BauGB erfolgte nach Bekanntmachung vom 17.12.2009

durch öffentliche Auslegung der Planunterlagen in der Zeit vom

28.12.2009 bis einschließlich 11.01.2010 .

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB im Rahmen einer erneuten

Offenlage nach § 4a Abs. 3 BauGB erfolgte mit Schreiben vom

08.12.2009 .

Die Würdigung der hierbei eingegangenen Stellungnahmen gemäß

§ 1 Abs. 7 BauGB erfolgte mit Beschluss der Verbandsversammlung

vom 17.05.2010 .

55483 Lautzenhausen, den

ZWECKVERBAND FLUGHAFEN HAHN

3. SATZUNGSBESCHLUSS

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Am Koblenzer Tor“

wurde am 17.05.2010 gemäß § 24 GemO und

§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

55483 Lautzenhausen, den

ZWECKVERBAND FLUGHAFEN HAHN

4. AUSFERTIGUNG

Es wird bescheinigt, dass die nebenstehende Planzeichnung

Gegenstand des Planaufstellungsverfahrens war, dass die

textlichen und zeichnerischen Festsetzungen der 1. Änderung

des Bebauungsplanes „Am Koblenzer Tor“ mit dem Willen der

Verbandsversammlung übereinstimmen und dass die für die

Normgebung gesetzlich vorgeschriebenen

Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

55483 Lautzenhausen, den

ZWECKVERBAND FLUGHAFEN HAHN

5. BEKANNTMACHUNG / INKRAFTTRETEN

Der Beschluss der 1. Änderung des Bebauungsplanes

„Am Koblenzer Tor“ als Satzung ist am _________________

gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht worden

mit dem Hinweis, dass die 1. Änderung des Bebauungsplanes

„Am Koblenzer Tor“ während der Dienststunden bei der

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchberg (Hunsrück),

Marktplatz 5, 55481 Kirchberg, von jedermann eingesehen

werden kann.

Mit dieser Bekanntmachung ist die 1. Änderung des

Bebauungsplanes „Am Koblenzer Tor“ am _________________

in Kraft getreten.

55483 Lautzenhausen, den

ZWECKVERBAND FLUGHAFEN HAHN

  (Siegel)

...........................

(Harald Rosenbaum)

Verbandsvorsteher

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

ÄUSSERE GESTALTUNG UND DACHNEIGUNG

Im räumlichen Geltungsbereich der Ordnungsziffer 1 des Bebauungsplanes sind nur  folgende  Dächer  zulässig:

 bei Betriebsgebäuden Flachdächer und geneigte Dächer

die maximale Dachneigung beträgt:     bei Sattel- und Pultdach maximal 30°,         Sheddach maximal 45°

 bei betriebszugehörigen Wohngebäuden Flachdächer und geneigte Dächer

bis maximal  40°

Im räumlichen Geltungsbereich der Ordnungsziffer 2 des Bebauungsplanes sind nur  folgende Dächer zulässig:

 bei Betriebsgebäuden Flachdächer und geneigte Dächer

die maximale Dachneigung beträgt: bei Sattel- und Pultdach maximal 30°

 bei betriebszugehörigen Geschäftsgebäuden Flachdächer und geneigte Dächer bis maximal  40°

Flachdächer und geneigte Dächer sind in blendungsfreier Eindeckung auszubilden; Bitumenrollbahnen dürfen nicht als Oberschicht verwendet

werden.

Reklame- und Werbeanlagen sind nur am Betriebsgebäude gestattet. Sie dürfen nicht blenden. Das Anbringen auf Dächern oder an Traufen ist nur

statthaft, wenn dadurch die maximal zulässige Firsthöhe nicht überschritten wird. Die Werbeanlagen dürfen max. 2 Flächen von jeweils 5 % einer

Wandfläche, max. 2,0 x 6,0 m umfassen. Darüber hinaus ist jeweils auf dem Grundstück ein Hinweisschild bis zu einer Größe von 1,5 qm  zulässig.

GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN (§ 9 (1) Ziff. 20 BauGB)

Entsprechend der Darstellungen Bebauungsplan und in den landespflegerischen Festsetzungen der Begründung, werden zum Ausgleich des

Eingriffes folgende Festsetzungen getroffen:

Öffentliche Grünfläche im Besitz der Flughafen Frankfurt Hahn GmbH

a) Sukzessionsflächen ( § 9 (1) Ziff. 25a BauGB) Zur Kompensation der versiegelten Fläche, zur Stabilisation und aus klimatischen Gründen wird die

festgesetzten Flächen, Nr. 13 und Nr. 14, der natürl. Sukzession überlassen. Die strauchartigen Gehölzbestände sind kleinflächig im Wechsel alle 8

Jahre periodisch "auf den Stock" zu setzen, damit ein Erhalt der strauchartigen Vegetationsschicht gewährleistet ist. Für diese Maßnahmen ist ein

grünordnerischer Konzeptplan vor Durchführung der Maßnahmen mit der unteren Landespflegebehörde der Kreisverwaltung abzustimmen.

b) Landschaftliche Einbindung, Durchgrünung ( § 9 (1) Ziff. 25a BauGB) Innerhalb der für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern festgesetzten

Flächen (Muldengräben), ist zur landschaftlichen Einbindung und zur inneren Durchgrünung eine gruppenweise Bepflanzung mit folgenden

Gehölzen vorzunehmen:

 Sorbus aucuparia / Eberesche

 Alnus glutinosa / Erle

 Salix caprea / Salweide

 Cornus mas / Hartriegel

 Sambucus nigra / Holunder

 Corylus avellana / Haselnuß

Der Abstand der einzelnen Pflanzruppen sollte ca. 15m betragen. Der Pflanzabstand innerhalb der Pflanzgruppe soll 2 m betragen.

Die Pflanzung der Gehölze erfolgt in der Pflanzgruppe jeweils zu 3 - 5 Stück der gleichen Pflanzenart. Jede Pflanzgruppe muß mindestens aus 15

Pflanzen bestehen und ein Gehölz erster Ordnung (Eberesche oder Erle) beinhalten.

Private Grünflächen

a) Pflanzungen auf privaten Flächen ( § 9 (1) Ziff. 25a BauGB)  Auf den nicht bebauten und nicht als Lagerfläche genutzten Grundstücksflächen sind

ebenfalls Pflanzungen vorzunehmen, die eine innere Durchgrünung erzielen sollen. Die angesprochenen Flächen sind gärtnerisch anzulegen und zu

erhalten. Je 200 qm nicht baulich genutzter Grundstücksfläche sind mindestens zu pflanzen:  1 Laubbaum und 5 Sträucher

Pflanzenverwendung: Bäume 2 x v., Stammumfang mind. 10/12 cm;

Sträucher 2 x v., 80/100 cm Höhe.

 Entlang der Parzellengrenzen zwischen Betrieben sind beidseitig in einer Breite von je 3 m hochwachsende Bäume und Sträucher zu pflanzen

und auf Dauer zu erhalten.

 Pflanzungen auf den Gewerbegrundstücken sind vom Grundstückseigentümer durchzuführen.

 Einzelbaumbepflanzungen im Straßenbereich auf privaten Flächen. Für die vorgesehene Einzelbaumbepflanzungen sind Winterlinden, (Tilia

cordata, Hochstämme, 2 x v. mit durchgehendem Leittieb, Stammumfang 10-12 cm) zu verwenden. Die Standorte gehen aus der Planurkunde

hervor.

 Auf oberirdischen Stellplatzanlagen ist für jeweils 4 Stellplätze ein Baum in direkter Zuordnung zu den Stellplätzen zu pflanzen und auf Dauer zu

unterhalten.

 Mauern und fensterlose Wandflächen von jeweils mehr als 50 qm sind in geeigneter Weise flächig zu begrünen.

 Flachdächer ab einer Größe von mehr als 100 qm sind zu begrünen.

Es sollen ausschließlich heimische Laubholzarten aus der, der Begründung beigefügten Liste mit der genannten Pflanzensortierung verwendet

werden.

Dem  Bauantrag  ist  ein  qualifizierter  Freiflächengestaltungsplan  auf  der  Basis  des  Bebauungsplanes  einzureichen,  der  mit  dem

Planungsverband  abzustimmen  ist  und  nach  fachtechnischer  Prüfung  Bestandteil  der  Baugenehmigung  wird.  Die  Planung  ist  im  ersten

Jahr  nach  Fertigstellung  der  Hochbauten  zu  realisieren.

Die Inhalte der Festsetzungen ergeben sich aus den landespflegerischen Festsetzungen der Begründung, welche insofern verbindlicher Bestandteil

des Bebauungsplanes sind.

HINWEIS

Nicht nutzbares Niederschlagswasser ist getrennt zu fassen und über Leichtstoffabscheider und Sedimentationsbecken dem im Plangebiet

vorhandenen oder geplanten Vorflut zuzuführen. Soweit möglich sind dazu offene, bewachsene Gräben zu verwenden.

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

ART DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 (1) Ziff.1  BauGB)

Als Art der baulichen Nutzung ist für das Plangebiet festgesetzt:

1. "INDUSTRIEGEBIET" nach § 9 BauNVO,    Nutzungen nach § 9 (3) Ziff. 2 BauNVO sind nicht zulässig.

2. "SONDERGEBIET KARTBAHN" nach § 11 BauNVO

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) Ziff. 1 BauGB)

Als Maß der baulichen Nutzung ist für das Plangebiet festgesetzt: (Siehe Nutzungsschablone)

Das im Plan angegebene Maß der baulichen Nutzung darf nicht überschritten werden, auch wenn durch Baugrenzen größere Bauflächen dargestellt

sind.

Eine Überschreitung der Zahl der Vollgeschosse ist möglich, wenn es sich dabei um ein durch die natürlichen Geländeverhältnisse bedingtes

Kellergeschoß im Sinne des §2 (4) LBauO handelt und die Geschoßflächenzahl nicht überschritten wird.

BAUWEISE UND STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN (§ 9 (1) Ziff. 2 BauGB)

Im Geltungsbereich 1 GI des Bebauungsplanes ist die geschlossene Bauweise festgesetzt (§ 22 (3 BauNVO) und im Geltungsbereich 2 SO ist die

offene Bauweise (§ 22 (2BauNVO) festgelegt. Die Firstrichtung ist freigestellt. Die Gebäude sind parallel der Grundstücksgrenzen zu stellen.

REGELUNGEN ZUR ÜBERBAUBAREN GRUNDSTÜCKSFLÄCHE (§ 9 (1) Ziff. 2 BauGB)

Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 (1) BauNVO sind grundsätzlich nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

Untergeordnete Nebenanlagen wie Stützmauern, Treppen, Einfriedungen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

EINFAHRTEN; STELLPLÄTZE UND GARAGEN (§ 9 (1) Ziff. 4 und 11 BauGB)

Zufahrten sind in einer maximalen Breite von 10,0 m zugelassen, je angefanger Hektar Grundstücksfläche ist eine Zufahrt gestattet.

Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

Im Geltungsbereich der Ordnungsziffer 2 sind PKW-Stellplätze auch außerhalb der überbaubare Grundstücksfläche, entlang der Grundstücksgrenze

zur Erschließungsstraße, zulässig.

VERMEIDUNG UND MINIMIERUNG VON BEEINTRÄCHTIGUNGEN DES ARTEN- UND

BIOTPSCHUTZPOTENTIALS (§ 9 (1) Ziff. 20 BauGB)

Zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen des Arten- und Biotopschutzpotentials sind bei einer beabsichtigten Aufstellung von

Flutlichtmasten im Bereich des Sondergebietes "Kartbahn" naturschonende Natriumdampflampen zu verwenden. Bei der Anbringung sind folgende

Maßnahmen zu beachten:

- waagerechte Installation der Leuchten

- Verhinderung des Streulichtes durch eine plane, seitlich nicht sichtbare Abdeckplatte

- keine Anstrahlung von hellen Flächen

- Leuchtengehäuse ohne Öffnungen, durch welche Insekten eindringen können.

IMMISSIONSSCHUTZ (§ 9 (1) Ziff. 24 BauGB)

Auf den Grundstücken 88/4, 88/7, 88/25, 88/27 und Nr. 88/35 sind innerhalb der 70 dB(A)-Linie, auf den dem Sondergebiet "Kartbahn" zugewandten

Seite, keine Betriebsleiterwohnungen zulässig. In diesem Bereich sind passive, d. h. bauliche Lärmschutzmaßnahmen von den jeweiligen

Grundstückseigentümern vorzunehmen, so daß der Richtpegel, von 70 dB(A), eingehalten werden kann.

Zum Schutz der Wohngebiete, in den benachbarten Ortsgemeinden, ist den Bauanträgen eine Geräuschimmissionsprognose beizufügen und

nachzuweisen, daß der Lärmpegel von 55 dB(A) tagsüber und 40 dB(A) nachts, durch den zusätzlichen Betrieb nicht überschritten wird.

Verkehrsflächen zugeordnet.

HÖHENLAGE DER BAUKÖRPER (§ 9 (2) BauGB)

Die maximal zulässige Firsthöhe beträgt:

Im Geltungsbereich der Ordnungsziffer 1: 20,00 m, gemessen zwischen Oberkante Dachhaut und höchster Gehweg- bzw. Straßenoberkante.

Im Geltungsbereich der Ordnungsziffer 2: 10,00 m, gemessen zwischen Oberkante Dachhaut und höchster Gehweg- bzw. Straßenoberkante.
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(Harald Rosenbaum)

Verbandsvorsteher
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Verbandsvorsteher


